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900 - ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE SACHVERSICHERUNG (ABS) 
(Fassung 2012) 

 
Diese Bedingungen enthalten allgemeine Vertragsbestimmungen und gelten als Allgemeiner Teil für jene 
Sachversicherungssparten, die auf die Geltung der ABS besonders hinweisen. 
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Artikel 1 

Anzeige von Gefahrenumständen bei Vertragsabschluss 
 
Der Versicherungsnehmer hat bei Abschluss des Vertrages alle ihm bekannten Umstände, die für die Übernahme der 
Gefahr erheblich sind, dem Versicherer wahrheitsgemäß und vollständig anzuzeigen. Ein Umstand, nach welchem der 
Versicherer ausdrücklich und in geschriebener Form gefragt hat, gilt im Zweifel als erheblich. Bei schuldhafter Verletzung 
dieser Pflichten kann der Versicherer gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 16 bis 21 VersVG vom 
Vertrag zurücktreten und von der Verpflichtung zur Leistung frei werden. 
Das Recht des Versicherers den Vertrag wegen arglistiger Täuschung über Gefahrenumstände anzufechten, bleibt 
unberührt (§ 22 VersVG). 
 

Artikel 2 

Gefahrerhöhung 
 
1. Nach Vertragsabschluss darf der Versicherungsnehmer ohne Einwilligung des Versicherers keine Gefahrerhöhung 

vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten gestatten. Erlangt der Versicherungsnehmer davon Kenntnis, 
dass durch eine von ihm ohne Einwilligung des Versicherers vorgenommene oder gestattete Änderung die Gefahr 
erhöht ist oder tritt nach Abschluss des Versicherungsvertrages unabhängig vom Willen des Versicherungsnehmers 
eine Erhöhung der Gefahr ein, so hat er dem Versicherer unverzüglich in geschriebener Form Anzeige zu erstatten. 

 
2. Tritt nach dem Vertragsabschluss eine Gefahrerhöhung ein, kann der Versicherer kündigen. Verletzt der 

Versicherungsnehmer eine der in Punkt 1 genannten Pflichten, ist der Versicherer außerdem gemäß den 
Voraussetzungen und Begrenzungen der §§ 23 bis 31 VersVG  von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

 
3. Die Bestimmungen der vorstehenden Absätze finden auch Anwendung auf eine in der Zeit zwischen Stellung und 

Annahme des Versicherungsantrages eingetretene Gefahrerhöhung, die dem Versicherer bei der Annahme des 
Antrages nicht bekannt war. 

 
Artikel 3 

Sicherheitsvorschriften 
 
1. Verletzt der Versicherungsnehmer gesetzliche, behördliche oder vereinbarte Sicherheitsvorschriften oder duldet er 

ihre Verletzung, kann der Versicherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, 
die Versicherung mit einmonatiger Frist kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn der Zustand wiederhergestellt 
ist, der vor der Verletzung bestanden hat. 

 
2. Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Schadensfall nach der Verletzung eintritt und die 

Verletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers beruht. Die Verpflichtung zur Leistung 
bleibt bestehen, wenn die Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Schadensfalles oder soweit sie keinen 
Einfluss auf den Umfang der Entschädigung gehabt hat oder wenn zur Zeit des Schadensfalles trotz Ablaufs der in 
Punkt 1. beschriebenen Frist die Kündigung nicht erfolgt war. 
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3. Im Übrigen gelten § 6 Absatz 1, 1a und 2 VersVG. Ist mit der Verletzung einer Sicherheitsvorschrift eine 
Gefahrerhöhung verbunden, finden ausschließlich die Bestimmungen über die Gefahrerhöhung, nicht aber die 
Regelungen des Punktes 2. Anwendung. 

 
Artikel 4 

Versicherungsperiode, Prämie, Beginn und Voraussetzungen des Versicherungsschutzes 
 
1. Als Versicherungsperiode gilt, wenn der Versicherungsvertrag nicht für eine kürzere Zeit abgeschlossen ist, der 

Zeitraum eines Jahres, und zwar auch dann, wenn die Jahresprämie vertragsgemäß in Teilbeträgen zu entrichten ist. 
 
2. Die erste oder die einmalige Prämie einschließlich Steuern ist vom Versicherungsnehmer gegen Übermittlung der 

Polizze sofort nach Abschluss des Versicherungsvertrages (Zugang der Polizze oder einer gesonderten 
Antragsannahmeerklärung) und Aufforderung zur Prämienzahlung zu zahlen. 

 
3. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem vereinbarten Versicherungsbeginn, jedoch nur unter der Voraussetzung, 

dass der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie einschließlich Steuern rechtzeitig, das heißt 
innerhalb von 14 Tagen, oder ohne schuldhaften Verzug zahlt. 
Die nähere Bestimmung des Beginns dieser Frist von 14 Tagen, die weiteren Voraussetzungen für die 
Leistungsfreiheit bei Zahlungsverzug oder bei nur teilweiser Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie, die 
Bestimmung des Beginns des Versicherungsschutzes bei nicht rechtzeitiger Prämienzahlung sowie weitere 
Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs sind in den §§ 38 und 39a VersVG geregelt.

 
4. Die nicht rechtzeitige Zahlung der ersten oder einmaligen Prämie einschließlich Steuern berechtigt den Versicherer 

gemäß den Voraussetzungen des § 38 VersVG zum Rücktritt vom Vertrag. 
 
5. Die Folgeprämien sind zu den jeweils vereinbarten Fälligkeitsterminen zu zahlen. 

Die Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs mit Folgeprämien sind in den §§ 39, 39a und 91 VersVG geregelt. 
 
6. Wird der Versicherungsvertrag während der Versicherungsperiode oder sonst vorzeitig aufgelöst, so gebührt dem 

Versicherer die Prämie für die bis dahin verstrichene Vertragslaufzeit, soweit nicht Sonderbestimmungen anderes 
vorsehen (§ 40 Satz 1 VersVG).  

 
Artikel 5 

Wohnortwechsel – Adressänderung 
 
Der Versicherungsnehmer hat einen Wechsel seiner Anschrift dem Versicherer bekanntzugeben. Eine rechtlich 
bedeutsame Erklärung gilt auch dann als zugegangen, wenn der Versicherungsnehmer seiner Verpflichtung zur 
Bekanntgabe des Anschriftwechsels nicht nachkommt und der Versicherer die Erklärung an die zuletzt 
bekanntgegebene Anschrift des Versicherungsnehmers sendet. 
 

Artikel 6 

Mehrfache Versicherung 
 
Nimmt der Versicherungsnehmer bei einem anderen Versicherer für das versicherte Interesse eine Versicherung gegen 
dieselben Gefahren, hat er dem Versicherer unverzüglich den anderen Versicherer und die Versicherungssumme 
anzuzeigen. 
 

Artikel 7 

Überversicherung, Doppelversicherung 
 
1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung führen. 

Auch wenn die Versicherungssumme den Versicherungswert übersteigt (Überversicherung), hat der Versicherer nicht 
mehr als die bedingungsgemäße Entschädigung zu erbringen. 

 
2. Übersteigt die Versicherungssumme den Versicherungswert erheblich, können der Versicherungsnehmer und der 

Versicherer nach § 51 VersVG eine Herabsetzung der Versicherungssumme und der Prämie verlangen.  
Eine tariflich festgelegte Mindestprämie bleibt unberührt. 

 
3. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 60 VersVG. 
 

Artikel 8 

Begrenzung der Entschädigung, Unterversicherung 
 
1. Die Versicherungssumme bildet die Grenze für die Entschädigung des Versicherers, wobei die Entschädigung für die 

unter jeder einzelnen Position der Polizze versicherten Sachen durch die für die betreffende Position angegebene 
Versicherungssumme begrenzt ist. 

 
2. Ist die Versicherungssumme niedriger als der Versicherungswert (siehe die Bestimmungen über den 

Versicherungswert in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungsparte - 
Unterversicherung), wird der Schaden nur nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zum Versicherungswert 
ersetzt. Ob Unterversicherung vorliegt, ist für jede Position der Polizze gesondert festzustellen. 
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Artikel 9 

Sachverständigenverfahren 
 
1. Die Vertragspartner können in geschriebener Form vereinbaren, dass Ursache und Höhe des Schadens durch ein 

Sachverständigenverfahren festgestellt werden. 
 
2. Die Vereinbarung über das Sachverständigenverfahren hat mindestens zu enthalten: 

- Art und Umfang der Fragestellungen an die Sachverständigen 
- Namen der Sachverständigen; jeder Vertragspartner benennt seinen Sachverständigen und beauftragt ihn, seine  
   Feststellung zu treffen. 

 
3. Beide Sachverständige wählen vor Beginn des Feststellungsverfahrens einen dritten als Obmann.  

Einigen sie sich nicht, wird der Obmann auf Antrag eines Vertragspartners oder beider Vertragspartner durch das für 
den Schadensort zuständige Bezirksgericht ernannt. 

 
4. Die Sachverständigen übergeben ihre Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. 

Weichen die Feststellungen voneinander ab, übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Obmann. Dieser 
entscheidet über die strittig gebliebenen Punkte innerhalb der Grenzen beider Feststellungen und übergibt seine 
Feststellung gleichzeitig dem Versicherer und dem Versicherungsnehmer. 

 
5. Die Feststellungen, die die Sachverständigen im Rahmen ihrer Zuständigkeit treffen, sind verbindlich und der 

Berechnung der Entschädigung zugrunde zu legen, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der 
wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Im Übrigen gilt § 64 Abs. 2 VersVG. 

 
6. Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen; die Kosten des 

Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte. 
 
7. Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers im Schadensfall nicht 

berührt. 
 

Artikel 10 

Schuldhafte Herbeiführung des Versicherungsfalles, Obliegenheiten im Schadensfall; betrügerisches Verhalten 
 
Soweit nichts anderes vereinbart ist, gilt: 
 
1. Wenn der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen 

Personen den Schaden vorsätzlich oder grobfahrlässig herbeiführt, ist der Versicherer dem Versicherungsnehmer 
gegenüber von jeder Verpflichtung zur Leistung aus diesem Schadensfall frei. 

 
2. Als Obliegenheit, deren Verletzung nach Eintritt des Versicherungsfalles die Freiheit des Versicherers von der 

Verpflichtung zur Leistung gemäß den Voraussetzungen und Begrenzungen des § 6 Abs. 3 VersVG bewirkt, wird 
bestimmt, dass dem Versicherer im Zuge der Schadensabwicklung alle Angaben (auch mündliche) vollständig und 
wahrheitsgetreu zu machen sind. 

 
3. Ist der Versicherungsnehmer oder eine der in leitender Stellung für die Betriebsführung verantwortlichen Personen 

wegen des herbeigeführten Schadens oder wegen eines bei der Feststellung der Leistungspflicht oder bei der 
Ermittlung der Entschädigung begangenen Betruges oder Betrugsversuches rechtskräftig zu einer Strafe verurteilt, 
so gilt die Leistungsfreiheit als festgestellt. 

 
Artikel 11 

Zahlung der Entschädigung 
 
Die Entschädigung ist erst nach ihrer vollständigen Feststellung fällig. Es gilt § 11 VersVG. 
Für die Zahlung der Entschädigung sind außerdem die in den Versicherungsbedingungen der betreffenden 
Sachversicherungssparte oder in sonstigen vertraglichen Vereinbarungen getroffenen speziellen Regelungen zu 
beachten (z.B. Wiederherstellungsklauseln in Neuwertversicherungen). 
 

Artikel 12 

Kündigung nach Eintritt des Versicherungsfalles 
 
1. Sofern in den Versicherungsbedingungen der betreffenden Sachversicherungssparte oder einer sonstigen 

vertraglichen Vereinbarung keine abweichende Regelung getroffen ist, können nach Eintritt des Schadensfalls 
sowohl der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag kündigen. 

 
2. Die Kündigung ist jederzeit, jedoch nur bis zum Ablauf eines Monats seit dem Abschluss der Verhandlungen über die 

Entschädigung zulässig. 
Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzuhalten. 
Der Versicherungsnehmer kann nicht für einen späteren Zeitpunkt als den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode kündigen. 
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3. Hat der Versicherungsnehmer einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben, ist der Versicherer berechtigt, den 
Versicherungsvertrag nach Ablehnung des Entschädigungsanspruches mit sofortiger Wirkung zu kündigen. 

 
Artikel 13 

Form der Erklärungen 
 
Für sämtliche Anzeigen und Erklärungen des Versicherungsnehmers ist die geschriebene Form erforderlich, sofern nicht 
die Schriftform ausdrücklich und mit gesonderter Erklärung vereinbart wurde. Der geschriebenen Form wird durch 
Zugang eines Textes in Schriftzeichen entsprochen, aus dem die Person des Erklärenden hervorgeht (z.B. Telefax oder 
E-Mail). Schriftform bedeutet, dass dem Erklärungsempfänger das Original der Erklärung mit eigenhändiger Unterschrift 
des Erklärenden zugehen muss.  
 

Artikel 14 

Automatische Vertragsverlängerung 
 
1. Der Vertrag gilt zunächst für die in der Polizze festgesetzte Dauer. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer mindestens 

ein Jahr, verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf gekündigt  wird.  
Für die Erklärung der Ablaufkündigung steht die gesamte Vertragslaufzeit, unter Beachtung der zuvor bestimmten 
Frist von drei Monaten, zur Verfügung. 

 
2. Für Versicherungsverträge, deren Abschluss nicht zum Betrieb eines Unternehmens des Versicherungsnehmers 

gehört (Verbraucherverträge) ist vereinbart, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer auf die Rechtsfolge der 
Vertragsverlängerung bei unterlassener Kündigung frühestens sechs Monate, spätestens aber vier Monate vor 
Ablauf der vereinbarten Laufzeit besonders hinweisen wird. 

 
3. Beträgt die vereinbarte Vertragsdauer weniger als ein Jahr, endet der Vertrag ohne Kündigung. 
 


